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HHaauuppttssaattzzuunngg
des Rhein-Kreises Neuss

vom 01. Oktober 1996

Der Kreistag des Kreises Neuss hat aufgrund des § 5 Abs. 3 der Kreisordnung für das Land No rdrhein-
Westfa len (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (SGV NRW 2021), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 28.03.2000 (GV NRW. 2000, S. 247), in seiner Sitzung am 25.09.1996 geändert
durch Beschluss am 20.12.2000, am 26.09.2001 und am 25.06.2003 folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Name und Sitz

(1) Der Kreis führt den Namen "Rhein-Kreis Neuss".

(2) Sitz der Kreisverwaltung ist die Stadt Neuss.

(3)  Der Landrat hat folgende Postanschriften:

a) Oberstraße 91, 41460 Neuss
b) Lindenstraße 2 – 16, 41515 Grevenbroich

§ 2
Gebiet

Das Gebiet des Rhein-Kreises Neuss besteht aus den Städten Neuss, Grevenbroich, Dormagen, Meerbusch,
Kaarst, Korschenbroich sowie den Gemeinden Jüchen und Rommerskirchen

§ 3
Wappen, Dienstsiegel und Flagge

(1) Der Kreis führt folgendes Wappen:

Im gespaltenen Schild vorne ein schwarzes Kreuz in Silber, hinten ein schwarzer, rotgezungter Löwe in
Gold. (Verleihungsurkunde des Innenmi nisters des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02.Mai 1952).

(2) Der Kreis führt Dienstsiegel mit dem Kreiswappen.

(3) Der Kreis führt folgende Flagge:

Das Kreiswappen auf weißem Grund, dessen beide Längsseiten durch schmale schwarze Streifen
begrenzt werden. Die Farben des Kreises sind schwarz-weiss (Verleihungsurkunde des Innenministers
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 10. Dezember 1952).

§ 4
Geschäftsordnung des Kreistages

(1) Das Verfahren des Kreistages und seiner Ausschüsse ist in der Geschäfts ordnung für den Kreistag zu
regeln, die von ihm zu beschließen ist.

(2)  Die Geschäftsordnung des Kreistages gilt auch für den Kreisaus schuss, soweit er sich nicht eine eigene
Geschäftsordnung gibt.
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§ 5
Mitglieder des Kreistages

(1) Die Mitglieder des Kreistages führen die Bezeichnung "Kreistags abgeordnete".

(2)  Der Landrat wird von dem Altersvorsitzenden, seine Stellvertreter und die übrigen Kreistagsab-
geordneten werden von dem Landrat eingeführt und in feierlicher Form zur gesetzmäßigen und gewis-
senhaften Wahr nehmung ihrer Aufgaben verpflichtet.

§ 6
Rechte und Pflichten der Kreistagsabgeordneten sowie der

Kreisausschuss- und Ausschussmitglieder

(1) Gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 KrO NRW haben die Kreistagsabgeordneten sowie die Kreisaus schuss- und
Ausschussmitglieder die Vor schriften der Kreisordnung und der Gemeindeordnung über die Ver -
schwiegenheits pflicht, die Treuepflicht und über die Mitwir kungsver bote zu beachten. Verstöße gegen
die Ver schwiegenheitspflicht können mit einem Ordnungs geld geahndet werden.

(2) Gemäß § 28 Abs. 2 Satz 2 KrO NRW müssen die Kreistags abgeordneten sowie die Mitglieder des Kreis-
ausschusses und der Aus schüsse dem Landrat schriftl ich Auskunft geben über ihre wirtschaftlichen und
persönlichen Verhältnisse, soweit das für die Ausübung ihrer Tätigkeit von Bedeutung sein kann. Die
Aus kunft erstreckt sich auf :

1. die gegenwärtig ausgeübten Berufe, und zwar:

a) bei unselbständiger Tätigkeit unter Angabe des Arbeitgebers (Branche), der eigenen Funktion
bzw. dienstlichen Stellung,

b) bei selbständiger Tätigkeit unter Angabe der Art des Gewer bes der Firma bzw. des
Berufszweiges,

2. vergütete und ehrenamtliche Tätigkeiten als Mitglied eines Vor standes, Aufsichtsrates,
Verwaltungs rates, sonstigen Or gans oder Beirats einer Gesellschaft, Genossenschaft, eines in
einer anderen Rechts form betriebenen Unternehmens oder einer Kör perschaft, Stiftung oder
Anstalt des öffentlichen Rechts,

3. entgeltliche Tätigkeiten der Beratung, Vertretung fremder In teressen, Erstellung von Gutachten, so-
weit diese Tätigkeiten nicht im Rahmen des ausgeübten Berufes liegen.

Änderungen sind dem Landrat unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

§ 7
Landrat und Stellvertreter

(1) Der Kreistag wählt einen ersten und zweiten Stellvertreter des Landrats. Er kann weitere Stellvertreter
wählen.

(2)  Diese vertreten den Landrat im Falle der Verhinderung bei der Leitung der Kreistagssitzungen und bei
der Repräsentation.

§ 8
Ausschüsse, Kommissionen und Beiräte

(1) Der Kreistag bildet neben den gesetzlich vorgeschriebenen Aus schüssen Fachausschüsse zur
Vorbereitung der Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses.

(2) Die Ausschüsse, die Anzahl ihrer Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder sowie der Anteil der
sachkundigen Bürger und sachkundigen Einwohner werden zu Beginn einer jeden Wahlperiode durch
Kreistags beschluss  fes tgesetzt; Änderungen bedürfen eines Kreis tagsbeschlusses.

(3) Soweit der Kreistag nicht persönliche Stellvertreter für Ausschuss mitglieder bestellt, erfolgt die Stell-
vertretung gemäß Regelung in der Geschäfts ordnung.

(4) Ausschussmitglieder, die nicht Kreistagsabgeordnete sind, werden vom Ausschussvorsitzenden
verpflichtet.
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(5) Für besondere Aufgaben können Ausschüsse aus ihren Mitgliedern und deren Stellvertretern
Kommissionen bilden. Jede im Fachaus schuss  ver tretene Fraktion ist berechtigt, mindestens ein
Mitglied zu entsenden. Die Tätigkeit der Kommissionen ist sachlich zu begrenzen. Ihre Bildung bedarf
der Genehmigung des Kreis ausschusses.

(6) Im übrigen finden auf die Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte und deren Mitglieder die für den Kreistag
und die Kreistags abgeordneten geltenden Bestimmungen dieser Hauptsatzung und der Geschäfts-
ordnung entsprechende Anwendung, soweit nicht gesetzlich etwas anderes be stimmt ist.

§ 9
Kreisausschuss

(1) Der Kreisausschuss besteht aus siebzehn Mitgliedern. Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu wählen.
Sofern der Kreistag nichts Gegenteiliges beschließt, vertreten sich die stellvertretenden Kreis-
ausschuss mitglieder einer Fraktion oder Gruppe fraktions- bzw. gruppenweise in der Reihenfolge der
Liste, aus der sie gewählt wur den.

(2) Die gewählten Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Kreis aus schusses haben als Ehrenbeamte
den Diensteid nach Art. 80 der Landes verfassung NRW zu leisten. Sie werden von der Aufsichtsbe hörde
oder von dem von ihr bestimmten Vertreter ver eidigt.

(3)  Den Vorsitz im Kreisausschuss führt der Landrat. Er hat neben den Mitgliedern Stimmrecht. Der
Kreisausschuss wählt aus seiner Mitte einen oder mehrere Vertreter des Vorsitzenden.

(4)  Der Kreisausschuss kann sich eine eigene Geschäftsordnung geben.

§ 10
Ersatz des Verdienstausfalls für Kreistagsabgeordnete sowie Mitglieder des

Kreisausschusses und der Ausschüsse

(1) Kreistags-, Kreisausschuss- und Ausschussmitglieder haben Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls,
der für jede Stunde der versäumten regelmä ßigen Arbeitszeit berechnet wird. Die letzte angefangene
Stunde wird voll gerechnet.

(2) Unselbständigen wird der tatsächlich entstandene und nachgewiesene Verdienstausfall ersetzt,
höchstens jedoch 30,-- DM bzw. 15,34 EUR je Stunde.

(3) Hausfrauen erhalten mindestens 15,--  DM bzw. 7,67 EUR, höchstens 30,-  DM bzw. 15,34 EUR je
Stunde; unter gleichen Voraus setzungen erhalten auch Männer diesen Stundensatz.

(4) Selbständige erhalten eine Verdienstausfallpauschale je Stunde, die im Einzelfall auf der Grundlage des
glaubhaft gemachten Einkommens nach bill igem Ermessen festgesetzt wird, höchstens jedoch 30,-- DM
bzw. 15,34 EUR je Stunde.

(5) Alle Kreistags-, Kreisausschuss- und Ausschussmitglieder haben mindes tens Anspruch auf einen Regel-
stundensatz von 15,-- DM bzw. 7,67 EUR, es sei denn, dass sie ersichtlich keine Nachteile erlitten
haben.

(6) Vorstehende Regelung gilt für die Teilnahme an Kreistags-, Kreis aus schuss- und Ausschusssitzungen,
für Sitzungen der Kommis sionen und Beiräte sowie für sonstige Tätigkeiten, die sich aus der
Wahrnehmung des Mandats ergeben (z.B. Fraktionssitzungen, genehmigte Dienstreisen). Sie findet auf
Beiratsmitglieder, die nicht Kreistags- oder Ausschussmitglieder sind, für die Teilnahme an Bei-
ratssitzungen entsprechende Anwendung.

§ 11
Entschädigungen für Kreistagsabgeordnete sowie Mitglieder des

Kreisausschusses und der Ausschüsse

(1) Die Kreistagsabgeordneten erhalten gemäß § 30 KrO NRW eine monatliche Aufwandsentschädigung
sowie für die Teilnahme an Sitzungen des Kreis tages, des Kreisaus schusses, der Aus schüsse,
Kommissionen und Beiräte sowie der Kreistagsfraktionen ein Sitzungsgeld nach Maßgabe der vom In-
nenministerium erlas senen Entschädigungsverordnung.
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(2) Nach Maßgabe der vom Innenministerium erlassenen Entschädigungsver ordnung erhalten sachkundige
Bürger und sachkundige Einwohner, die zu Mitgliedern von Ausschüssen bestellt worden sind, für die
Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, Kommissionen und Beiräte sowie der Kreis tagsfraktionen ein
Sitzungsgeld. Entsprechendes gilt für sonstige Beirats mitglieder für die Teilnahme an Beiratssitzungen;
jedoch nicht für Beamte und Angestellte des Rhein-Kreises Neuss.

(3) Sitzungsgeld wird nicht gewährt, wenn ein Kreistagsmitglied, sachkundiger Bürger, sachkundiger Ein-
wohner oder Beiratsmitglied an einer Sitzung nicht als Mitglied, sondern als Zuhörer teilnimmt; dies gilt
nicht für Sitzungen, zu denen ein Kreistagsmitglied als Berichterstatter aus drücklic h eingeladen wurde
bzw. in denen es einen gemäß § 41 Abs. 3 Satz 6 KrO NRW gestellten Antrag mitberaten  darf.

(4) Bei einer Sitzungsdauer von insgesamt mehr als sechs Stunden wird ein weiteres Sitzungsgeld gewährt.

(5) Die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die ein Sitzungsgeld zu zahlen ist, wird auf 50 Sitzungen pro
Jahr begrenzt.

(6) Dienstreisen der Kreistagsabgeordneten, sachkundigen Bürger und sachkundigen Einwohner werden
vom Kreisausschuss genehmigt, sofern nicht ein entsprechender Kreistagsbeschluss vor liegt.

(7) Die Kosten einer entgeltlichen Kinderbetreuung während der mandatsbedingten Abwesenheit vom
Haushalt sind nur erstattungs fähig, wenn keine weiteren, im Rahmen gesetzlicher Unterhalts pflichten
zur Kinderbetreuung verpflichteten Personen im Haushalt leben oder wenn diesen die Kinderbetreuung
während der mandatsbedingten Abwesenheit nicht zugemutet wer den kann. Kosten einer entgeltlichen
Kinderbetreuung werden nur für Kinder erstattet, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, es
sei denn, es liegt im Einzelfall ein besonderer Betreuungsbedarf vor, der eine Betreuung über das 14.
Lebensjahr erforderlich macht (z. B. eine Behinderung). Pro Stunde der Kinderbetreuung werden
höchstens 15,- DM bzw. 7,67 EUR erstattet.

§ 12
Aufwandsentschädigung für die Stellvertreter

des Landrates, die Fraktionsvorsitzenden
und die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden

Die Stellvertreter des Landrates und die Fraktionsvorsitzenden sowie nach näherer Bestimmung des § 31 KrO
NRW auch die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden erhalten neben den Entschädigungen, die ihnen nach
§§ 10 und 11 dieser Hauptsatzung gewährt werden, eine vom In nenministerium durch Rechtsverordnung
festzulegende zusätzliche mo natliche Aufwands entschädigung. Die Aufwandsentschädigung wird nicht
gewährt, wenn das Kreistagsmitglied hauptberuflich tätiger Mitarbeiter einer Fraktion ist.

§ 13
Kreistagsfraktionen

(1) Eine Fraktion besteht aus mindestens drei Kreistagsabgeordneten.

(2) Die Bildung einer Fraktion sowie die Änderung ihrer Zusammensetzung oder ihres Vorsitzes sind dem
Landrat unter namentlicher Benennung der Mitglieder, des Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktions-
vorsitzenden schriftlich anzuzeigen.

(3) Die Fraktionen können Kreistagsabgeordnet e, die keiner Fraktion angehören, als Hospitanten
aufnehmen. Sie haben dies dem Landrat schriftlich mitzuteilen.

(4) Die Kreistagsfraktionen erhalten gemäß § 40 Abs. 3 der Kreisordnung aus Haushaltsmitteln
Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Höhe der Zuwendungen ergibt sich
jeweils aus dem Haushalts plan des Kreises. Über die Verwendung der Mittel ist ein vereinfachter
Nachweis zu erbringen.

§ 14
Verträge

(1) Verträge des Kreises mit Kreistagsabgeordneten, Ausschussmitgliedern und leitenden Dienstkräften der
Verwaltung (§ 26 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe q KrO NRW) bedürfen der Genehmigung des Kreistages.
Aus genommen sind:

a) Verträge aufgrund feststehender Tarife, Abgaben und Gebühren;



Handbuch des Kreistages 4 .7
Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss
                                                                                                                                                                      

Stand: Juni 2003

b) Verträge über Vermietung von Wohnungen;

c ) Vergabe von Aufträgen aufgrund öffentlicher oder beschränkter Aus schreibung, wenn die Gegen-
leistung im Einzelfall 10.000,-- DM und ab 01.01.2002  5.500,-- EUR und im Haushaltsjahr 50.000,-
-  DM und ab 01.01.2002  25.500,-- EUR nicht über schreitet.

d) Verträge, soweit es sich um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt und die im Ver trag
vereinbarte Gegenleistung den Betrag von 10.000,-- DM und ab 01.01.2002  5.500,-- EUR nicht
übersteigt.

(2) Leitende Dienstkräfte im Sinne des § 26 Abs. 1 Satz 2  Buchstabe q KrO NRW sind der Landrat und der
Kreisdirektor.

§ 15
Geschäfte, die dem Kreisausschuss

übertragen sind

(1) Dem Kreisausschuss sind folgende Geschäfte übertragen, soweit es sich nicht um Geschäfte der
laufenden Verwaltung handelt:

a) Vergaben

b) Grundstücksgeschäfte bis zu einem Wert von 1 Mio DM und ab 01.01.2002  500.000,-- EUR

c) sonstige Vermögenswerte bis zu einem Wert von 1 Mio DM und ab 01.01.2002  500.000,-- EUR

d) Erlass, Niederschlagung und Stundung von Forderungen

(2) Die Befugnisse nach § 69 Landschaftsgesetz NRW werden auf den Kreisaus schuss übertragen.

§ 16
Allgemeiner Vertreter des Landrats

Der allgemeine Vertreter des Landrats wird vom Kreistag für die Dauer von acht Jahren gewählt. Er führt die
Amts bezeichnung Kreisdirektor.

§ 17
Personalangelegenheiten

(1) Die beamten- , arbeits- und tarifrechtlichen Entscheidungen trifft der Landrat nach Maßgabe des
Stellenplanes und soweit nachfolgend nicht etwas anderes bestimmt ist.

(2) Die Beamten ab Besoldungsgruppe A 13 BBesO werden aufgrund eines Beschlusses des Kreistages
eingestellt, befördert und entlas sen. Bei der Einstellung, Höhergruppierung und Entlassung von An-
gestellten bedarf der Landrat der Zustimmung des Kreisaus schusses für Angestellte der Vergü-
tungsgruppen II bis I BAT. Ausgenommen hiervon sind die Angestellten der Kreiskrankenanstalten.

(3) Entscheidungen des Kreistages und des Kreisausschusses über Personal des Kreises und seiner
Betriebe sowie Stellenplanangelegenheiten sollen durch den Personalausschuss vorberaten werden.
Zuständigkeiten auf grund anderer Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

(4) Die Entscheidung über Widersprüche der Beamten, Ruhestandsbeamten, früheren Beamten und Hinter-
bliebenen gegen Verwaltungs akte des Landrates, die das Beamtenverhältnis betref fen, wird auf den
Landrat übertragen.

(5) Die Entscheidungen nach § 66 Abs. 7 Satz 4 in Verbindung mit § 68 Satz 1 Nr. 2 LPVG NRW sowie
nach § 69 LPVG NRW werden auf den Kreisausschuss delegiert.

(6) Entscheidungen im Rahmen des Vorschlagsrechts des Schulträgers gem. § 21 a Schulverwal-
tungsgesetz zur Besetzung von Stellen der Leiter und deren ständigen Vertreter an den Kreis schulen
trifft der Kreis ausschuss nach Vorberatung durch den Kreisschulausschuss.
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§ 18
Anregungen und Beschwerden

(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregungen oder Be-
schwerden an den Kreistag zu wenden. Ist eine Anregung oder Beschwerde von mehr als 10 Personen
unterzeichnet, so muss sie eine Person benennen, die berechtigt ist, die Unter zeichnenden zu vertreten.

(2) Anregungen und Beschwerden müssen eine Angelegenheit betref fen, die in den Aufgabenbereich des
Rhein-Kreises Neuss fällt. Anregungen und Beschwer den, die nicht in den Aufgabenbereich des Rhein-
Kreises Neuss fallen, sind von dem Landrat an die zuständige Stelle weiter zuleiten. Der Antragsteller ist
hierüber zu unterrichten.

(3) Eingaben von Bürgern/innen, die weder Anregungen noch Beschwer den zum Inhalt haben (z. B. Fragen,
Erklärungen, Ansichten etc.), sind ohne Beratung durch den Kreistag oder Kreisaus schuss vom Landrat
zurückzugeben bzw. an die zuständige Stelle weiterzuleiten.

(4) Für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden ist der Kreis aus schuss zuständig, es sei denn,
sie betreffen Angelegenheiten, für die der Kreistag ausschließlich gemäß § 26 Abs. 1 Satz 2 KrO zu-
ständig ist, oder Angelegenheiten, für die nach den Bestimmungen der Kreisordnung oder dieser
Hauptsatzung der Kreistag oder der Landrat zuständig ist. Ist der Kreisaus schuss nicht zuständig, über-
weist er die Anregung oder Beschwerde zur Erledigung an die zur Entscheidung berechtigte Stelle. Bei
der Überweisung kann er Empfehlungen aussprechen, an die die zur Entscheidung berechtigte Stelle
nicht gebunden ist. Ist der Kreisaus schuss zuständig, so bleiben die mit beratenden Zuständigkeiten der
Fachaus schüsse gegenüber dem Kreisaus schuss unberührt.

(5) Dem Antragsteller kann aufgegeben werden, die Anregung oder die Beschwerde in der für eine
ordnungs gemäße Beratung erforder lichen Anzahl einzureichen. Die Beratung kann in diesen Fällen bis
zur Einreichung der notwendigen Unterlagen ausgesetzt werden.

(6) Von der Prüfung einer Anregung oder Beschwerde soll abgesehen werden, wenn ihr Inhalt einen
Straftat bestand erfüllt oder wenn sie gegenüber einer bereits geprüften Anregung oder Beschwerde kein
neues Sachvorbringen enthält. Von einer Prüfung der Anregung oder Beschwerde kann abges ehen
werden, wenn das Antrags begehren Gegenstand eines noch nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder
Rechtsmittelverfahrens  ist.

(7) Der Landrat unterrichtet den Antragsteller über die Entscheidung über die Anregung oder Beschwerde.

§ 19
Gleichstellungsbeauftragte

(1) Nach § 3 Abs. 1 der Kreisordnung NRW ist die Verwirklichung des Verfas sungsgebots der
Gleichberechtigung von Mann und Frau auch eine Aufgabe der Kreise. Zur Wahrnehmung dieser
Aufgabe wird beim Rhein-Kreis Neuss eine hauptamtliche Gleichstellungs beauf tragte bestellt.

(2) Die Gleichstellungsbeauftr agte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen des Rhein-Kreises Neuss mit,
die die Belange von Frauen berühren oder Auswir kungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann
und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben und die die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Verbesserung der beruf lichen Situation der in der
Kreisverwaltung beschäftigten Frauen betreffen. Zu ihrer Auf gabe gehört auch die Beratung und
Unterstützung von Frauen in Einzelfällen bei beruf licher Förderung und Beseitigung von Benachteili-
gungen. Eine Rechtsberatung ist nicht zulässig.

(3) Der Landrat als Dienstvorgesetzter der Gleichstellungsbeauftragten trägt dafür Sorge, dass die
Gleichstellungsbeauftragte die zur Er füllung ihrer Auf gaben erforderlichen Informationen erhält und ihre
Auffassung zu gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten im Sinne des Absatzes 2 bei der
Meinungsbildung berücksichtigt wird. Weitere Regelungen erfolgen im Rahmen einer Dienstanweisung.

§ 20
Bekanntmachungen

(1) Öffentliche Bekanntmachungen des Kreises, die durch Rechtsvor schrift vorgeschrieben sind, werden in
folgenden Tageszeitungen vollzogen:
a) Neuss-Grevenbroicher-Zeitung,
b) Westdeutsche Zeitung - Neuss und Grevenbroich-.
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(2) Sind öffentliche Bekanntmachungen in der nach Abs. 1 festgelegten Form infolge höherer Gewalt oder
sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so werden die Bekanntmachungen durch Aus hang
an der  Anschlagtafel in der Eingangshalle des Kreisverwal tungsgebäudes in Neus s, Oberstraße 91,
41460 Neuss, vollzogen. Darüber hinaus sollen die Bekanntmachungen nachrichtlich durch Aushang an
den Anschlagtafeln im Kreis haus, Auf der Schanze 4, 41515 Grevenbroich, und in den Rathäusern der
kreis angehörigen Städte und Gemeinden erfolgen.

(3) Soweit in Rechtsvorschriften der Aushang vorgeschrieben ist, erfolgt dieser an der Anschlagtafel in der
Eingangshalle des Kreis verwaltungsgebäudes in Neuss, Oberstraße 91, 41460 Neuss. Ist in einer
speziellen Bestimmung keine andere Frist vorgeschrieben, erfolgt der Aus hang für die Dauer von 14
Tagen.

(3)  Der wesentliche Inhalt der Beschlüsse des Kreistages, des Kreis aus schus ses und der Aus schüsse wird
in öffentlicher Sitzung oder durch die Presse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, soweit im Einzelfall
nichts anderes bestimmt oder beschlossen ist.

§ 21
Inkrafttreten

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2)  Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung des Kreises Neuss vom 11.10.1985 in der zur Zeit geltenden Fassung
außer Kraft.

Hinweis: Die Hauptsatzung ist am 01.10.1996 in Kraft getreten.


